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1.  
Bekanntmachung 

über das durch den Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl der 
Ortsteilbürgermeisterin / des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil Stempeda der Stadt 

Nordhausen am 03. Dezember 2023 
 
Der Wahlausschuss stellte in seiner Sitzung am 03. Dezember 2023 folgendes Ergebnis der Wahl der 
Ortsteilbürgermeisterin / des Ortsteilbürgermeisters fest:  
 
Zahl der Wahlberechtigten: 216      

Zahl der Wähler: 61  

Wahlbeteiligung: 28,2 % 

ungültige Stimmabgaben: 5       

gültige Stimmabgaben: 56    

 
Von den gültigen Stimmabgaben entfielen auf: 

lfd. Nr. Vor- und Nachname der 
Bewerberin / des Bewerbers 

Stimmen 

1 Polte, Pierre-Leon 11 

2 Benke, Kerstin 10 

3 Schütz, Alexander 5 

4 Dietrich, Matthias 5 

5 Basler, Detlef 4 

6 Eckert, Marlen 4 

7 Uebner, Martin 3 

8 Schütz, Paul 2 

9 Reichardt, Peter 2 

10 Schneider, Birgitt 1 
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11 Reichardt, Kirsten 1 

12 Volborth, Enrico 1 

13 Brucke, Julia 1 

14 Roßmell, Riccardo 1 

15 Rommel, Karsten 1 

16  Heidenreich, Kathleen 1 

17 Brucke, Nancy 1 

18 Weinrich, Mario 1 

19 Benke, Thomas 1 

 

Weil keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, findet am 
17. Dezember 2023 eine Stichwahl zwischen folgenden zwei Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen 
statt: 

Polte, Pierre-Leon 
Benke, Kerstin 
 
Für die Stichwahl wird keine neue Wahlbenachrichtigung herausgegeben. Wahlscheine für die Stichwahl 
können beim Wahlbüro der Stadt Nordhausen, Markt 15, beim Bürgerservice, 99734 Nordhausen, beantragt 
werden. 

Eine Wahlanfechtung gemäß § 31 Abs. 1 Thüringer Kommunalwahlgesetz kann erst nach der 
Bekanntmachung des Ergebnisses der Stichwahl erfolgen. 

 
Nordhausen, den 15. Dezember 2023 
 
Janin Hoffmann 
Wahlleiterin  
 
 

2. 
Wahlbekanntmachung 

 
1. Am 17. Dezember 2023 findet in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr im Ortsteil Stempeda der Stadt 

Nordhausen die Stichwahl der Ortsteilbürgermeisterin / des Ortsteilbürgermeisters statt. Anschließend 
wird das Wahlergebnis ermittelt. Die Wahlhandlung und die Ergebnisermittlung sind öffentlich.  
 

2. Der Wahlraum, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben, befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus, 
Am Weißen Stieg 5, 99734 Nordhausen OT Stempeda.  
Der Wahlraum ist barrierefrei erreichbar. 

3. Die Wähler/innen haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis oder 
Reisepass – Unionsbürger/innen anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union einen gültigen 
Identitätsnachweis -  in den Wahlraum mitzubringen.  

4. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält nach Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel.   
 

5. Jede/r Wähler/in hat eine Stimme. Wählende Personen geben ihre Stimme in der Weise ab, dass sie auf 
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dem amtlichen Stimmzettel eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf eintragen. Der 
Stimmzettel muss in einer Wahlkabine oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
anschließend so gefaltet werden, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können. Es 
ist zulässig, Hilfspersonen in Anspruch zu nehmen, wenn ein/e Wähler/in des Lesens unkundig ist oder 
wegen einer körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, den Stimmzettel selbstständig zu 
kennzeichnen, zu falten oder in die Wahlurne einzuwerfen. 

6. Wahlberechtigte, die auf Antrag einen Wahlschein und die weiteren Briefwahlunterlagen erhalten 
haben, können an der Wahl durch Briefwahl teilnehmen. Die Wahlbriefe müssen der Stadt Nordhausen 
so rechtzeitig übersandt werden, dass sie dort spätestens am 17. Dezember 2023 bis 18.00 Uhr 
eingehen. Wahlbriefe können auch im Wahlbüro der Stadt Nordhausen, Markt 15, beim Bürgerservice, 
99734 Nordhausen, abgegeben werden. 

7. Jede/r Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Nach           § 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft, wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht oder eine solche Tat versucht. 

 
Nordhausen, den 15. Dezember 2023 
 
Janin Hoffmann 
Wahlleiterin  
 
 

3. 
Bekanntmachung 

der Sitzung des Wahlausschusses  
für die Stichwahl der Ortsteilbürgermeisterin / des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil 

Stempeda am 21. Dezember 2023 
 

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des Wahlergebnisses der Stichwahl der 
Ortsteilbürgermeisterin / des Ortsteilbürgermeisters im Ortsteil Stempeda  
findet am 21. Dezember 2023, um 18.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Stempeda,  
Am Weißen Stieg 5, 99734 Nordhausen OT Stempeda, statt. Die Sitzung ist öffentlich. 
 
Nordhausen, den 15. Dezember 2023 
 
Janin Hoffmann 
Wahlleiterin  
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